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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Am Montag, 15.12.2025, 14:00 Uhr, findet im Sitzungssaal, 2. Obergeschoss, Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, die 10. Sitzung des Kreistages des Landkreises Mayen-
Koblenz statt. 

T a g e s o r d n u n g 

 

Öffentlicher Teil 

 1. Mitteilungen der Verwaltung 
  

 2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Mayen-Koblenz für das 
Haushaltsjahr 2026 

  
2.1. Beschlussfassung über den Antrag der Bündnis 90/Die Grünen Fraktion zur 

Eiffizienzsteigerung in der ambulanten medizinischen Versorgung 
  
2.2. Beschlussfassung über die Erhöhung der Förderung des Frauennotrufs Koblenz 
  
2.3. Beschlussfassung über den Antrag der CDU Fraktion zur Vergabe von Stipendien an 

Studierende der Medizin im Landkreis Mayen-Koblenz 
  
2.4. Beschlussfassung über den gemeinsamen Antrag der SPD/CDU-Fraktion zur 

Bezuschussung der Projekte MakerSpace und RegioHub 
  
2.5. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises 

Mayen-Koblenz für das Haushaltsjahr 2026 
  

 3. Finanzausstattung des Landkreises; Resolution 
  

 4. Beschlussfassung zur Satzung über Planung, Betrieb und Finanzierung von 
Kindertagesstätten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Mayen-Koblenz 

  
 5. Beschlussfassung zur Satzungsänderung der Kreissparkasse Mayen 

  
 6. QuartierPflege - Beschlussfassung zur Umsetzung eines Pilotprojektes zur 

zukunftsfähigen Betreuung von Seniorinnen und Senioren im Landkreis Mayen-
Koblenz 

  
 7. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung zur Delegation von 

Sozialleistungen nach dem SGB XII auf die Städte und Verbandsgemeinden  im 
Landkreis Mayen-Koblenz 

  
 8. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung zur Delegation von Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) auf die Städte und 
Verbandsgemeinden im Landkreis Mayen-Koblenz 

  
 9. Beschlussfassung über die Beantragung der A.2 DAS-Förderung zur Umsetzung des 

Klimaanpassungskonzepts 
  

  



 
 
2025                 Ausgegeben am 12.12.2025    Nr. 51/2025   Seite 541 
 

 

 10. Beschlussfassung zur Digitalen Agenda 2026 für die "Smarte Region MYK10" 
  
 11. Beschlussfassung zur Rückabwicklung der ö.-r. Vereinbarung über die gemeinsame 

Planung, den Bau und den Betrieb eines Katastrophenschutzzentrums, eines 
Feuerwehrgerätehauses und eines Bauhofs in Kretz auf dem Areal des ehemaligen 
Sportplatzes 

  
 12. Katastrophenschutzzentrum; Beschlussfassung zum Kauf eines Grundstückes und 

der Gebäude in 56743 Mendig, Am Flugplatz 52 
  
 13. Information zum Geschäftsbericht der Kreissparkasse Mayen 
  
 14. Einwohnerfragestunde 
  
 15. Verschiedenes (öffentlich) 
  

 
 
Koblenz,10.12.2025 
 
 
 
gez. Marko Boos 
Landrat 
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Öffentlich Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Vulkanpark 
für das Jahr 2026 vom 12.11.2025 

 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Vulkanpark hat auf Grund des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit vom 05.10.2010 in Verbindung mit der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
vom 31.01.1994, in den geltenden Fassungen, nachstehende Haushaltssatzung beschlossen, die nach 
Vorlage bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit Sitz in Trier als Aufsichtsbehörde hiermit 
bekannt gemacht wird: 
 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
Festgesetzt werden 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 der Gesamtbetrag der Erträge auf  244.179 EUR
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  244.179 EUR 
Jahrergebnis auf             0 EUR 
 
2. im Finanzhaushalt 
 die ordentlichen Einzahlungen auf  244.179 EUR 
 die ordentlichen Auszahlungen auf  244.179 EUR 
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf             0 EUR 
 
 die außerordentlichen Einzahlungen auf             0 EUR 
 die außerordentlichen Auszahlungen auf             0 EUR 
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf   0 EUR 
 
  
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf             0 EUR 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf             0 EUR 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf             0 EUR 
  
 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf             0 EUR 
 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf             0 EUR 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf             0 EUR 
 
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf  244.179 EUR 
 der Gesamtbetrag der Auszahlungen au  244.179 EUR 
 
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf 0 EUR 
 
 

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt.  
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§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.   
 
 

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Kredite zur Liquiditätssicherung werden in Höhe von bis zu 12.191 EUR beansprucht.  
 
 

§ 5 Umlage 
 
Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband 
von seinen Mitgliedern eine Umlage gemäß § 8 Abs. 1 und 2 der Verbands-ordnung. Die Umlage auf 
Einwohnerzahlbasis bemisst sich wie folgt: 
 
a) Landkreis Mayen-Koblenz    1,08 EUR / je Einwohner 
b) übrige Verbandsmitglieder    0,10 EUR / je Einwohner 
 
Die Verbandsumlage ist jeweils hälftig zum 01.04. und zum 01.10.2026 fällig. 
 
 nachrichtlich: 
 Umlagesoll 2025   243.829.- EUR 
 
 

§ 6 Eigenkapital 
 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 38.809,43 EUR, zum 31.12.2024 38.389,03 EUR. 
Der (voraussichtliche) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushalts-vorjahres beträgt 38.389,03 
EUR und zum 31.12. des Haushaltsjahres 38.389,03 EUR. 
 
 

II. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen 
gelten. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2.  vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Kreisverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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III. 
 
Diese Satzung wurde mit Schreiben (Mail)  vom 19.11.2025 der Aufsichts- und Dienstleistungs-direktion 
Trier (ADD) gemäß § 97 Abs.1 i.V.m. § 95 Abs. 4 GemO vorgelegt.  
 
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat mit Schreiben vom 24.11.2025, Az.: 17 06-ZV 
Vulkanpark/21 a, keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. 
 

IV. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Zweckverbandes Vulkanpark für das Haushaltsjahr 
2025 liegen gemäß § 97 Abs. 2 GemO in der Zeit von Montag 15.12.2025 bis Montag, 05.01.2026 
(einschließlich), während der Dienststunden - montags bis freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr und montags 
bis donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr - zu jedermanns Einsicht bei der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes Vulkanpark mit Sitz in der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 3. Obergeschoss, Raum 
306, Bahnhofstr. 9, 56068 Koblenz, öffentlich aus. 
 
 
 
Zweckverband Vulkanpark 
 
Koblenz, den 09.12.2025 
 
gez. Marko Boos 
- Verbandsvorsteher - 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 

Jahresabschluss 
des Zweckverbandes Industriepark A 61/GVZ Koblenz 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Industriepark A61 / GVZ Koblenz hat in ihrer Sitzung am 
02.12.2025 § 7 Abs. 1 Nr. 8 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) i.V.m. § 108 
Abs. 1 Gemeindeordnung vom 31.01.1994 in der derzeit gültigen Fassung den geprüften Jahresabschluss 
für das Haushaltsjahr 2024 festgestellt und gleichzeitig dem Verbandsvorsteher und dem stellvertretenden 
Verbandsvorsteher Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Industriepark A61/GVZ Koblenz für das Haushaltsjahr 2024 
liegt in der Zeit vom 05.01.2026 bis 13.01.2026 (einschließlich) während der Dienststunden - montags bis 
freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und montags bis donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr - zu 
jedermanns Einsicht bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Industriepark A61/GVZ Koblenz mit 
Sitz im Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, 3. 
Obergeschoss, Zimmer 311 öffentlich aus (§ 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i.V.m. § 114 Abs. 2 
Gemeindeordnung). 
 
 
 
Koblenz, 03.12.2025 
 
gez.Landrat Marko Boos 
- Verbandsvorsteher - 
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Bekanntmachung 
 

Aufgrund des § 3 Abs. 2 der Landeswahlordnung (LWO) vom 06.06.1990 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 02.07.2025 (GVBl. S. 419), wird hiermit 
bekannt gegeben, dass am 
 
 

Mittwoch, 14.01.2026, 
im Sitzungssaal 3, 2. Obergeschoss, 

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, 

 
 
die Sitzungen der Kreiswahlausschüsse der Wahlkreise 10, 11 und 12 für die Wahl zum 19. 
Landtag Rheinland-Pfalz zu folgenden Terminen stattfinden: 
 

 Sitzung des Kreiswahlausschusses 
des Wahlkreises 10 Bendorf/Weißenthurm:     10:00 Uhr 
 

 Sitzung des Kreiswahlausschusses 
des Wahlkreises 11 Andernach:       11:00 Uhr 
 

 Sitzung des Kreiswahlausschusses 
des Wahlkreises 12 Mayen:        12:00 Uhr 

 
 
 

Tagesordnung der Sitzungen 
 

Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlkreisvorschläge für die Wahl zum rheinland-
pfälzischen Landtag am Sonntag, 22.03.2026. 
 
 
Zu den Sitzungen hat jedermann Zutritt. 
 
 
 
Koblenz, 10.12.2025 
 
 
gez. Marko Boos 
Kreiswahlleiter der Wahlkreise 10, 11 und 12 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 VwZG 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung. Nachstehend genannte 
Person ist Adressat eines Schreibens der Geschäftsstelle des Kreisrechtsausschusses 
(Widerspruchsbescheid vom 13.10.2025 zu KRA 0214-25 im Verfahren wegen Ausweisungsverfügung): 
 
 Denys Tiitushkin, zuletzt wohnhaft Birun Sp. zo.o., ul. Foksal 17B/29, 00-372 

WARSZAWA/POLEN 
 

 

Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, wird der Bescheid nach § 1 Abs. 1 des 
Landeszustellungsgesetzes i.V.m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes öffentlich 
zugestellt. 
 
Der Bescheid selbst kann in Raum AP 06 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz während der Dienstzeiten 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit der öffentlichen Zustellung die Rechtsbehelfsfrist in Gang gesetzt 
wird und, dass nach deren Ablauf eine Klageerhebung nicht mehr möglich ist. 
 
 
 
Koblenz, 11.12.2025 
 
Kreisverwaltung Mayen – Koblenz 
Geschäftsstelle des Kreisrechtsausschusses 
 
gez. Heike Gräber 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
 
Anton Ostrovski, geb. am 24.02.1982, ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
vom 08.12.2025, Aktenzeichen 5.1.51-UV-O-10848.0. 
 
Da der Aufenthaltsort dieser Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung des Schriftstücks gemäß § 1 Abs. 
1 des Landesgesetzes über die Zustellung in der Verwaltung vom 02.03.2006 in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 durch öffentliche Bekanntmachung. 
 
Von einer Veröffentlichung eines Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks in örtlichen oder überörtlichen 
Zeitungen oder Zeitschriften wird abgesehen. 
 
Das Schriftstück kann von dem Adressaten in Zimmer 009 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Löhrstraße 78, 56068 Koblenz, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
 
Koblenz, 08.12.2025   
 
 
gez. Christine Plonka  
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Ref. 5.1.51 - Erziehungsleistungen 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
 
Hanna Ovsiuk, zuletzt wohnhaft Heeresstraße 6, 56218 Mülheim-Kärlich, ist Adressat eines Schreibens 
der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vom 10.12.2025, Aktenzeichen 5.1.51-UV-O-10243.0. 
 
Da der Aufenthaltsort dieser Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung des Schriftstücks gemäß § 1 Abs. 
1 des Landesgesetzes über die Zustellung in der Verwaltung vom 02.03.2006 in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 durch öffentliche Bekanntmachung. 
 
Von einer Veröffentlichung eines Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks in örtlichen oder überörtlichen 
Zeitungen oder Zeitschriften wird abgesehen. 
 
Das Schriftstück kann von dem Adressaten in Zimmer 009 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Löhrstraße 78, 56068 Koblenz, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
Koblenz, 10.12.2025   
 
gez. Christine Plonka  
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Ref. 5.1.51 - Erziehungsleistungen 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
 
Carola Reinhard, zuletzt wohnhaft Waldstraße 9, 56727 Reudelsterz, ist Adressat eines Schreibens der 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vom 27.10.2025, Aktenzeichen 5.1.51-UV-R-10297.0. 
 
Da der Aufenthaltsort dieser Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung des Schriftstücks gemäß § 1 Abs. 
1 des Landesgesetzes über die Zustellung in der Verwaltung vom 02.03.2006 in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 durch öffentliche Bekanntmachung. 
 
Von einer Veröffentlichung eines Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks in örtlichen oder überörtlichen 
Zeitungen oder Zeitschriften wird abgesehen. 
 
Das Schriftstück kann von dem Adressaten in Zimmer 009 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Löhrstraße 78, 56068 Koblenz, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
Koblenz, 10.12.2025   
 
gez. Christine Plonka  
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Ref. 5.1.51 - Erziehungsleistungen 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Jahresabschluss des Zweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel-Touristik für das Haushaltsjahr 2024 
 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel-Touristik hat in ihrer Sitzung am 
09.12.2025 gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) 
vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) i. V. m. § 114 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. 
S. 153) in der jeweils geltenden Fassung den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 
festgestellt. Zudem hat die Verbandsversammlung dem Verbandsvorsteher und seinem Stellvertreter für 
dieses Haushaltsjahr Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel-Touristik für das Haushaltsjahr 2024 liegt 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 114 Abs. 2 GemO in der Zeit vom 15.12.2025 bis 23.12.2025 
einschließlich während der Dienststunden - montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und montags 
bis donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr - zu jedermanns Einsicht in den Geschäftsräumen des 
Zweckverbandes, Bahnhofstr. 9, 56068 Koblenz (Kreishaus), Zimmer 315 öffentlich aus. 
 
 
 
Koblenz, 11.12.2025 
 
 
gez. Marko Boos 
 


